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Sehr geehrte Frau Ratirje-Hoffrnann,

zunächst einmal danke ich für die Auffordenrng zur schriftlichen Stellungnahme bezüglich

SSW-Antrag (Drs. 20/1482) und Regierungsbericht {Drs. 2012549). Zugleich aber winke ich

auch ab. Denn ftir eine wirklich juristische Äußerung (und nur dafür würde ich mich als

nicht Politiker, soüdern lediglich fachlicher Experte berufen fühlen) bieten die Vorlagen m. E.

keinen Ansat4punkt. Das rein rechtliche Terrain nämtrich wird treffend von Art. 35 Satz I der

EU-Gnrndrechte-Charta dahingehend markiert, dass das jedem Menschen zukommende

,,Recht auf Gesundheitsvorsorge und auf ärutliche Versorgungo' nur ,,nach Maßgabe der

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften rmd Gepflogenheiten* besteht- Die niihere Äusformturg

des fixierten Ziels (natürtich auf fachlich bestverfrgbarem Niveau) bleibt also eine Frage

politischer Gestaltung und Yeralrtwortung.'ü/ie immer man ein tituliertes,,htlenschenrecht auf

Gesundheif' formulieren oder gar defiaieren wollte, einen durchsetzbaren juristischen

Anspruch auf spezielle Vorkehrungen,Instnrmente oderRechtsgewiihrungen bietet es nicht.

'geä " §chnid.t*Jortzig .

Mit freundlichen Grüßen
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